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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

Anlässlich der Freischaltung der SwissCovid-App um Mitternacht des 25. Juni 2020
brachten die Medien der Bevölkerung die genaue Funktionsweise sowie die Vor- und
Nachteile der SwissCovid-App näher. Am ersten Tag wurde die App gemäss
Presseberichten bereits eine halbe Million Mal aktiviert. Eine gute Woche später war
diese Zahl auf rund eine Million gestiegen. Damit sei das Interesse an der App aber
deutlich geringer als erwartet beziehungsweise sei die anfängliche Euphorie allzu
schnell verflogen, so das allgemeine Urteil. Verschiedene Experten stellten
übereinstimmend fest, dass das Vertrauen in die App und die Bereitschaft zur
Installation wohl doch geringer seien als gedacht. Es sei nun an den Behörden, besser
zu kommunizieren, um diesen Widerstand in der Bevölkerung doch noch zu
überwinden. 
Drei Wochen nach dem Start fiel die Bilanz der SwissCovid-App eher nüchtern aus und
die NZZ fragte rhetorisch: «Geht der SwissCovid-App die Luft aus?» Sie verwies auf die
bereits wieder rückläufige Anzahl aktiver Apps, die ihrerseits jedoch nach wie vor
steigenden und inzwischen rund 1.8 Mio. zählenden Downloads gegenüberstanden. Das
BAG führte diese Diskrepanz auf Probleme bei der Messung der aktiven Apps zurück
und versprach künftig genauere Zahlen. Ausserdem kündigte das Bundesamt eine
weitere, gross angelegte Werbekampagne für die App an.
Der Nutzen der App wurde in der öffentlichen Debatte folglich aber nicht nur durch die
geringen Nutzerzahlen, sondern auch durch die mangelhafte Arbeit der involvierten
Behördenstellen relativiert. Wie die NZZ berichtete, erhielten positiv getestete
Personen den Covidcode zum Teil erst mit erheblicher zeitlicher Verzögerung, sodass
die Kontaktpersonen viel zu spät gewarnt würden. Ausserdem funktioniere die
Zusammenarbeit zwischen der Hotline des Bundes, an die sich App-Nutzer im Falle
einer Benachrichtigung über eine mögliche Ansteckung wenden sollten, und den
Contact-Tracing-Stellen der Kantone beziehungsweise den kantonsärztlichen Diensten
alles andere als reibungslos. Dadurch erhielten die von der App gewarnten Personen
keine offizielle Quarantäneanordnung und damit keinen Erwerbsersatzanspruch, wie es
der Bundesrat im Erläuterungsbericht zur Proximity-Tracing-System-Verordnung
vorgesehen hatte. Gerade deshalb blieben viele der potenziell Infizierten nicht zu
Hause und gefährdeten so Andere, kritisierte der Geschäftsführer der BAG-Hotline-
Betreiberin Andy Fischer.
Unterdessen lancierte ein Bürgerkomitee in der Westschweiz ein Referendum gegen
die vom Parlament beschlossene dringliche Änderung des Epidemiengesetzes, die als
gesetzliche Grundlage für die SwissCovid-App dient. Das Komitee bemängelte, dass
keine richtige demokratische Debatte über die Risiken der Tracing-Technologie geführt
worden sei, und befürchtete deren Missbrauch zur staatlichen Kontrolle sowie sozialen
Druck zu deren Nutzung. Die Konzerne Apple und Google, die die entscheidende
Bluetooth-Schnittstelle zur Verfügung stellten, seien nicht gerade für ihren Datenschutz
berühmt und die Bluetooth-Technologie sei zu ungenau, sodass viele unnötige
Quarantänen verfügt würden, was der Wirtschaft schade, zitierte die Presse aus der
Argumentation. Aus dem Kreis der eidgenössischen Parlamentarierinnen und
Parlamentarier gehörte dem Komitee der Walliser SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor an.
Bis am 8. Oktober hat das Komitee Zeit, die notwendigen 50'000 Unterschriften zu
sammeln. Das dringliche Gesetz würde bei einem zustande gekommenen Referendum
jedoch erst nach der Ablehnung in der Volksabstimmung oder ein Jahr nach
Inkrafttreten, falls die Abstimmung nicht vorher stattfindet, ausser Kraft gesetzt. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 21.07.2020
KARIN FRICK

Der Nationalrat befasste sich in der Frühjahrssession 2022 als Erstrat mit den drei
Entwürfen, die seine SPK zur Regelung des Arbeitsverhältnisses der oder des EDÖB
ausgearbeitet hatte. Diskussionsbedarf gab es bei zwei Punkten: Erstens hatte die
Mehrheit der SPK-NR ursprünglich eine Änderung im neuen Datenschutzgesetz
vorgesehen, die eine Entschädigung für den oder die EDÖB nach Auflösung des
Arbeitsverhältnisses ausdrücklich ausschliesst. Eine Minderheit Widmer (sp, ZH) wollte
hingegen dem oder der EDÖB eine Abgangsentschädigung zugestehen, wie sie auch der
Bundesanwalt bzw. die Bundesanwältin und die erstinstanzlichen Bundesrichterinnen
und -richter erhalten. Auch der Bundesrat hatte sich in seiner Stellungnahme für die

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.03.2022
KARIN FRICK
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Abgangsentschädigung ausgesprochen, weil das Fehlen einer solchen die
Unabhängigkeit des oder der EDÖB insofern beeinträchtigen könne, als mit einer
Nichtwiederwahl finanzielle Konsequenzen verbunden sind. Die Kommissionsmehrheit
schwenkte daraufhin auf die Linie des Bundesrates um und beantragte dem Rat, dem
nunmehr einzigen Vorschlag Widmer zuzustimmen, was die grosse Kammer dann auch
stillschweigend tat. Zweitens wollte die Kommissionsmehrheit den oder die EDÖB mit
einer Änderung im Informationssicherheitsgesetz von der Personensicherheitsprüfung
ausnehmen, wie das auch für andere Magistratspersonen üblich sei. Wie
Kommissionssprecher Kurt Fluri (fdp, SO) erklärte, sehe die Kommissionsmehrheit die
öffentliche Wahl – neu wird der oder die EDÖB vom Parlament gewählt –
«gewissermassen als Substitut für die Personensicherheitsprüfung». Eine Minderheit
Addor (svp, VS) sprach sich indessen gegen eine solche Ausnahme aus. Angesichts der
extrem sensiblen Daten, auf die der oder die EDÖB Zugriff habe, erscheine eine solche
Überprüfung als notwendig. Der Nationalrat folgte entgegen der geschlossen
stimmenden SVP-Fraktion seiner Kommissionsmehrheit und nahm den oder die EDÖB
von der Personensicherheitsprüfung aus. In der Gesamtabstimmung nahm die
Volkskammer die beiden Gesetzesentwürfe zur Änderung des neuen
Datenschutzgesetzes und zur Änderung des Informationssicherheitsgesetzes mit einer
Gegenstimme (Andrea Geissbühler; svp, BE) an. Der «Verordnung über das
Arbeitsverhältnis der Leiterin oder des Leiters des EDÖB» stimmte der Nationalrat
einhellig zu. 2

Polizei

Nach geltendem Recht muss die Person, die eine Ordnungsbusse verhängt, auf der
Quittung oder dem Bedenkfristformular ihren Vor- und Nachnamen angeben. Um die
Polizistinnen und Polizisten, die Ordnungsbussen verhängen, besser zu schützen,
sollen sie neu nur noch ihre Matrikelnummer angeben müssen. Der Nationalrat folgte in
der Herbstsession 2020 diskussionslos dem Antrag des Bundesrates und nahm eine
entsprechende Motion Addor (svp, VS) stillschweigend an. 3

MOTION
DATUM: 25.09.2020
KARIN FRICK

Wie es im Herbst des Vorjahres der Nationalrat getan hatte, stimmte in der
Herbstsession 2021 auch der Ständerat der Motion Addor (svp, VS) für die Verstärkung
des Identitätsschutzes von Polizistinnen und Polizisten, die Ordnungsbussen
verhängen, stillschweigend zu. Die RK-SR hatte die Motion im Vorhinein beraten und –
wie auch der Bundesrat – deren Annahme beantragt. Wie sie in ihrem Bericht festhielt,
handle es sich beim Ordnungsbussengesetz um ein besonderes Strafverfahrensrecht,
weshalb sie das Anliegen der Motion grundsätzlich bereits im Rahmen der in der
Kommission hängigen Detailberatung der Revision der Strafprozessordnung umgesetzt
habe. 4

MOTION
DATUM: 23.09.2021
CATALINA SCHMID

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

Die Teilrevision des Bundesgesetzes über das Öffentlichkeitsprinzip, die von der SPK-
NR aufgrund einer parlamentarischen Initiative von Edith Graf-Litscher (sp, TG)
ausgearbeitet worden war, wurde in der Frühjahrssession 2021 im Nationalrat
debattiert. Der Vorschlag sah vor, dass für den Zugang zu öffentlichen Dokumenten
keine Gebühren mehr erhoben werden dürfen, es sei denn der Verwaltungsaufwand sei
besonders hoch. In der Vorlage wurde hierzu ein Maximalbetrag von CHF 2'000
festgelegt, wogegen zwei Minderheitenanträge eingereicht worden waren: Die
Minderheit Damien Cottier (fdp, NE) wollte, dass die Tarife wie bisher vom Bundesrat
per Verordnung festgelegt werden sollen, und die von Jean-Luc Addor (svp, VS)
angeführte Minderheit schlug vor, selbst bei aufwändigen Verfahren überhaupt keine
Gebühr zu verlangen, wenn das öffentliche Interesse für die Anfrage gross ist. 
Bevor über die Gebührenerhebung diskutiert werden konnte, musste die Volkskammer
freilich über Eintreten beschliessen. Eine Minderheit der SPK-NR hatte nämlich dafür
plädiert, gar nicht auf die Vorlage einzutreten. Für diese Minderheit argumentierte
Marco Romano (mitte, TI), dass ein Paradigmenwechsel, wie er hier angestrebt werde,
nicht nötig sei. Kostenlosigkeit sei zudem ein falsches Signal. Solche Anfragen
verursachten immer Kosten, die letztlich von der Allgemeinheit getragen werden
müssten. Bei unverhältnismässig hohen Kosten dürften diese sehr wohl auf die
Verursachenden abgewälzt werden. Dies funktioniere mit der aktuell geltenden

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.03.2021
MARC BÜHLMANN
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Regelung ja bereits gut und Gebühren würden nur mit der nötigen Zurückhaltung
verlangt. Die Sprecherinnen und Sprecher der Fraktionen liessen erkennen, dass
Eintreten kaum umstritten sein würde. Hervorgehoben wurde die Bedeutung der
Transparenz der Staatsbehörden für die Demokratie, die mit dem Öffentlichkeitsprinzip
bedeutend erhöht werden könne. Damien Cottier (fdp, NE) gab hingegen bekannt, dass
sich die FDP.Liberalen-Fraktion der Minderheit Romano anschliesse. Es müsse
vermieden werden, dass die Verwaltung mit zeitintensiven Gesuchen eingedeckt werde.
Die 55 Stimmen, die gegen Eintreten votierten, stammten denn auch aus der
geschlossen stimmenden FDP.Liberalen-Fraktion und aus der grossen Mehrheit der
Mitte-Fraktion. Gegen die 135 Stimmen für Eintreten aus allen anderen Fraktionen
reichten sie freilich nicht aus. 
In der Folge wurden beide Minderheitenanträge abgelehnt. Mit 139 zu 51 Stimmen
sprach sich der Nationalrat gegen die Minderheit Addor aus, die lediglich Unterstützung
aus der SVP-Fraktion erhielt. Trotz des Antrags von Bundesrätin Karin Keller-Sutter, es
vor allem bei grossem Aufwand dem Bundesrat zu überlassen, wie hoch die Gebühren
sein sollen, weil «Jahr für Jahr [...] mehr Zugangsgesuche bei den Bundesbehörden»
eingingen, wurde auch die Minderheit Cottier mit 121 zu 68 Stimmen – Letztere aus den
geschlossen stimmenden Fraktionen der Mitte und der FDP und einem Teil der SVP-
Fraktion – abgelehnt. Ebenfalls nicht auf Gehör stiess der Antrag des Bundesrats, den
Passus zur Informationspflicht aus der Vorlage zu streichen. Der Entwurf sah vor, dass
die Gesuchstellenden informiert werden müssen, wenn die Verwaltung eine Gebühr zu
erheben gedenkt, wobei auch die Höhe der Gebühr (maximal CHF 2'000) kommuniziert
werden müsste. Mit 190 zu 1 Stimme wurde die Informationspflicht jedoch deutlich
gutgeheissen. Einzig Kurt Fluri (fdp, SO) unterstützte den Antrag der Regierung. Mit 136
zu 54 Stimmen bei 3 Enthaltungen bei der Gesamtabstimmung schickte der Nationalrat
die Vorlage an die kleine Kammer. Die Gegenstimmen stammten erneut von den
Fraktionen der FDP.Liberalen und der Mitte. 5

Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

In der Herbstsession 2020 befasste sich der Nationalrat mit der Übernahme der
Rechtsgrundlagen über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des SIS,
nachdem die SiK-NR das Geschäft mit 15 zu 3 Stimmen (bei 7 Enthaltungen) zur
Annahme empfohlen hatte. Eine Minderheit Fivaz (gp, NE) wollte nicht auf das Geschäft
eintreten, eine zweite Minderheit Addor (svp, VS) verlangte die Rückweisung an den
Bundesrat. Kommissionssprecher Thomas Rechsteiner (cvp, AI) begründete die
Ablehnung des Antrags auf Nichteintreten in der Kommission damit, dass das SIS ein
sehr erfolgreiches Instrument für die Zusammenarbeit von Migrations-, Polizei-, Zoll-
und Justizbehörden in der EU und den assoziierten Schengen-Staaten sei und es einen
wichtigen Beitrag zur Gewährleistung eines hohen Sicherheitsniveaus in der Schweiz
leiste. Auch den Rückweisungsantrag lehnte die Kommission ab, da sie die Sorge, dass
die von der Verfassung und den Gesetzen vorgegebenen Grundsätze der
Landesverweisung bei der Anwendung der neuen SIS-Verordnungen verletzt werden
könnten, nicht teile. Fabien Fivaz kritisierte im Namen seiner Minderheit und der
Grünen Partei die zunehmend striktere Migrationspolitik und die Stärkung der
polizeilichen Massnahmen der EU, die mit der Angst vor Kriminalität begründet werde.
Der Vorschlag der weiteren Einschränkung der Ausländerrechte verstosse aus Sicht der
Grünen zudem gegen den Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Zudem seien die
Datenschutzprobleme im Zusammenhang mit der SIS-Datenbank ebenfalls inakzeptabel.
Auch der zweite Minderheitenführer, Jean-Luc Addor, verteidigte seinen Antrag. Zwar
hege die SVP wenig Sympathie für das Schengen-System, man wolle aber für die
Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger trotzdem auf das Geschäft eintreten. Eine
Rückweisung sei gemäss Addor aber unumgänglich, da die Schweiz ihre legislative
Autonomie zu verlieren drohe, weil man bei der Frage der Landesverweisungen der
Praxis des EuGH unterstünde. Bundesrätin Karin Keller-Sutter beschwichtigte, dass der
Datenschutz beim Erarbeitungsprozess umfassend berücksichtigt worden sei und man
für die Umsetzung in Schweizer Recht auch den EDÖB involviert habe. Sie wies zudem
darauf hin, dass für die Umsetzung der Schengen-Weiterentwicklung eine Frist von zwei
Jahren gelte, die aufgrund der Verschiebung im parlamentarischen Prozess bereits um
fünf Monate überzogen worden sei. Hinsichtlich der Minderheit Addor machte die
Bundesrätin klar, dass die Vorlage keine Auswirkung auf die Anordnung einer
Landesverweisung habe, die weiterhin autonom von der Schweiz ausgesprochen würde.
Der Rat beschloss mit 154 zu 33 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) auf das Geschäft
einzutreten und lehnte den Rückweisungsantrag mit 140 zu 51 Stimmen (bei 0

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.09.2020
AMANDO AMMANN
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Enthaltungen) ab. 
In der Folge lehnte der Rat einen weiteren Minderheitsvorschlag der SVP ab, der eine
Nichtanwendung der Rückführungsrichtlinie auf die strafrechtliche Landesverweisung
vorsah. Mehrere Minderheiten der SP und Grünen forderten verschiedene Änderungen,
unter anderem zu Einreiseverboten, Sozialhilfe und Datenschutz. Bundesrätin Keller-
Sutter versuchte die Argumente der Minderheiten mit ihren Ausführungen zu
entkräften, was zumindest teilweise gelang, da sämtliche Minderheiten abgelehnt
wurden. Die Fraktionen der Minderheitsführenden konnten sich jedoch in der
Gesamtabstimmung durchsetzen, in welcher der Entwurf mit 79 zu 74 Stimmen (bei 38
Enthaltungen) knapp abgelehnt wurde. Die Nein-Stimmen stammten von der SVP und
der Grünen Partei, während sich die SP fast gänzlich enthielt. 
Damit nahm der Nationalrat eine Konfrontation mit der EU in Kauf, da die Schweiz als
Schengen-Staat zur Übernahme des neuen EU-Rechts verpflichtet ist. Die FDP übte am
Tag darauf lautstark Kritik an der SVP und vor allem an der SP. Beat Walti (fdp, ZH) warf
der SP vor, «auf verantwortungslose Weise mit der Sicherheit der Schweiz zu
taktieren», und die NZZ schrieb von einem «Coup der Sozialdemokraten». Die
eigentliche Frist im November 2020 sei sowieso nicht mehr zu erreichen und mit dem
taktischen Spiel der SP und dem Nein im Nationalrat werde sich die Umsetzung noch
weiter verzögern, so die Zeitung weiter. 6
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